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Städebauliche und
bewertungsrelevante
Belange im Zusammenhang
mit Mobilfunkanlagen

Es werden städtebauliche und
bodenwertrelevante Aspekte
zur Errichtung und zum Be-
trieb von Mobilfunkanlagen
beschrieben.

1 Einleitung

Durch den expandierenden Tele-
kommunikationsmarkt gewinnt der
Mobilfunk immer größere Bedeu-
tung. Die enorme Nachfrage nach
Mobilfunkgeräten (sog. Handy) er-
fordert die Errichtung von Anten-
nenträgern, die entweder auf dem
Erdboden als Antennenmasten oder
auf Gebäudedächern bzw. an Gebäu-
defassaden montiert werden. Zur
Zeit gibt es in Deutschland ca.
40 000 Mobilfunkantennenstandorte
im städtischen und ländlichen Raum.
Aufgrund des weiteren flächende-
ckenden Ausbaus der Telekommuni-
kation und der Einführung neuer
Übertragungssysteme, vor allem
das UMTS-Netz, wird mit einer
Vielzahl zusätzlicher Standorte für
Mobilfunkantennen gerechnet. Bis
Ende 2005 ist für die Hälfte der bun-
desrepublikanischen Bevölkerung
der Zugang zum UMTS-Netz zu ge-
währleisten.
Die stationären Anlagen für den Mo-
bilfunk erzeugen kontroverse Diskus-
sionen über mögliche Gesundheits-
gefährdungen (Stichwort: Elektro-
smog) und über die baurechtliche Zu-
lässigkeit. Im Folgenden soll auf die
vorgenannten Aspekte im Zusam-
menhang mit Sende- und Empfangs-
anlagen für den Mobilfunk unter Be-
rücksichtigung von Wertermittlungs-
aspekten eingegangen werden.

2 Technische Anforderungen
beim Netzaufbau

Ohne Funknetze gibt es keine mobile
Kommunikation und ohne Infra-
struktur arbeitet kein Mobilfunknetz.
Sendeanlagen, sog. ortsfeste Mobil-
funkbasisstationen, sind Grundlage
für die Ausbreitung der Funkwellen
zur drahtlosen Übertragung von Da-
ten. Die Wahl eines geeigneten
Standortes hängt von den topografi-
schen Verhältnissen, der Bebauung
und dem Bewuchs sowie dem Ge-
sprächs- und Kommunikationsauf-
kommen ab [8]. Um eine möglichst
gute Sendeleistung zu erreichen,
wählt man meist Gebäude oder Ge-
ländepunkte, die in der Umgebung
am höchsten gelegen sind. Da die
Systemtechnik bis zu mehreren Ton-
nen betragen kann, muss ein Gebäu-
de die statischen und konstruktiven

Voraussetzungen erfüllen, um als si-
cherer Standort in Frage zu kommen.
Auf den Sendeanlagen sind oft meh-
rere Antennen, die zum Teil von
konkurrierenden Netzbetreibern
stammen, untergebracht.
Grundlage jedes Mobilfunknetzes ist
ein Festnetz, an das die Basisstatio-
nen angeschlossen sind. Die Basis-
stationen sind via konventionelle Te-
lefonleitungen oder via Richtfunk
mit einer Zentrale verbunden
(Abb. 1). Eine Basisstation deckt im-
mer ein bestimmtes Gebiet, eine sog.
Zelle, ab. Die Funkzellen haben an-
näherungsweise eine sechseckige
Form (hexagonales Zellenmuster).
Die Größe der einzelnen Funkzellen
kann sehr unterschiedlich sein. Auf
dem flachen Land kann der Durch-
messer der Zelle mehrere Kilometer
betragen, während im städtischen
Bereich auf 300 m, in dicht besiedel-
ten Innenstädten auf 100 bis 200 m,

Abb. 1: Übertragungsstrecken im Mobilfunk
Nur zwischen Mobiltelefon und Basisstation erfolgt die Verbindung per Funk-
übertragung. Zwischen den Basisstationen liegen normale Telefonleitungen
oder es wird mit Richtfunk gearbeitet
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sich die Zellengröße verkleinert. In
jeder dieser Zellen hat der Mobil-
funknetzbetreiber eine Basisstation
aufgestellt. Je mehr Teilnehmer,
sprich Handy-Benutzer, innerhalb
einer Zelle sind, desto kleiner muss
der Zellradius sein, um eine gute
Sende- und Empfangsleistung zu ge-
währleisten. Mit zunehmender Netz-
dichte und damit einhergehendem
Gesprächsaufkommen erhöht sich
also die notwendige Senderdichte.
Großstädte brauchen eine engma-
schige Netzstruktur, während ländli-
che Gebiete mit Makrozellen aus-
kommen.
Bewegt sich ein Handy-Benutzer
durch das Mobilfunknetz, dann be-
wegt er sich je nach Zellstruktur
durch eine Reihe solcher Zellen,
d. h. die Verbindung wird automa-
tisch an die Nachbarzelle übergeben.
Mobilfunktelefone (Handys) und
Mobilfunksendeanlagen zählen zu
den Hochfrequenzanlagen, während
z. B. Bahnstromfreileitungen dem
Niederfrequenzbereich zugeordnet
sind. Die Intensität elektromagneti-
scher Wellen nimmt mit zunehmen-
dem Abstand zur Sendeanlage stark
ab (quadratisches Abstandsgesetz).
Ist die Netzdichte unzureichend, ent-
stehen sog. Funklöcher, was die
Funktionalität der Mobilfunknutzer
stark beeinträchtigen kann.
Die neuen Mobilfunksysteme sind in
Europa unter dem Namen UMTS
(Universal Mobile Telecommunica-

tions Systems) bekannt. UMTS-Net-
ze sollen den mobilen Benutzern zu-
sätzlich zu den konventionellen
Sprach-, Fax- und Datendiensten
sog. Multimediadienste wie Internet,
Online-Shopping und Videotelefo-
nie mit hohen Datenraten bis zu 2
Mio. Bits pro Sekunde (2 Mbit/s) er-
möglichen. Mit der heutigen GSM-
Technologie (Global System for Mo-
bile Communication) sind nur Da-
tenübertragungsraten von 9600 Bits
pro Sekunde (9,6 kbit/s) realisierbar.
In den nächsten Jahren wird nach
verbreiteter Ansicht der Mobilfunk-
markt weltweit weiterhin stark
wachsen. In der unten stehenden Ta-
belle sind die geschätzten Teilneh-
merzahlen der verschiedenen Welt-
regionen bis zum Jahr 2010 aufgelis-
tet. In der Aufstellung werden alle
Mobilfunkteilnehmer, d. h. GSM-
und UMTS-Benutzer, berücksich-
tigt. Eine Sättigung des Marktes
wird für Europa, Nordamerika und
Japan ab ca. 2010 erwartet.

Region Jahr
2000

Jahr
2005

Jahr
2010

Europa 113 Mio. 200 Mio. 260 Mio.
Nordamerika 127 Mio. 190 Mio. 220 Mio.
Asien 149 Mio. 400 Mio. 850 Mio.
Rest der Welt 37 Mio. 150 Mio. 400 Mio.

Abb. 3. Prognose der Teilnehmerzahl/
Nutzer des Mobilfunks
Quelle: [1]

3 Im Widerstreit:
Pro und Contra von
Mobilfunkanlagen

Die Bedeutung des Mobilfunks im
privaten Bereich, aber auch im Be-
rufs- und Wirtschaftsleben hat in
den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen. Von daher wird der Stel-
lenwert der mobilen Kommunikati-
on hoch eingeschätzt. Eine Störung
(Stotterfunk) oder ein totales Nicht-
funktionieren (Funkausfall) kann für
manche Wirtschaftsbereiche mittler-
weile mit erheblichen Nachteilen
und Ertragseinbußen verbunden
sein.
Quer durch die Bundesrepublik ist in
den letzten Jahren aber auch ein An-
wachsen des Protestes gegen Mobil-
funkanlagen zu beobachten. Mehre-
re hundert Bürgerinitiativen kämp-
fen gegen neue Standorte von Mobil-
funkanlagen. Insbesondere will man
den Telekommunikationsunterneh-
men beim Netzaufbau des innovati-
ven Mobilfunkstandards UMTS „da-
zwischenfunken“. Bei den Mobil-
funkanbietern wächst die Sorge vor
zeitlichen Verzögerungen und Kos-
tensteigerungen im Zusammenhang
mit UMTS. Durch Bürgerbegehren
und Gerichtsprozesse gegen Mobil-
funkanlagen könnten die Gegner
den Start des UMTS-Netzes durch-
einanderbringen. Da die Mobilfunk-
anbieter bei Ersteigerung der milliar-
denteueren Lizenzen sich verpflich-
teten, bis Ende des Jahres 2003 die
Abdeckung eines Viertels der Bevöl-
kerung zu gewährleisten, müssten zu
den bestehenden Sendeanlagen min-
destens 10 000 neue Anlagen hinzu-
kommen [2]. Die Protesthaltung
richtet sich zudem gegen die Absen-
kung der Grenzwerte für die Strah-
lung von Mobilfunkantennen.
Gegen die Errichtung von Mobil-
funkstationen wehren sich vor allem
Nachbarn, die aufgrund der von den
Sendeanlagen ausgehenden elektro-
magnetischen Felder konkrete oder
latente Gesundheitsgefahren be-
fürchten. Zu fragen ist, ob unter Be-
rufung auf das in Art. 2 Abs. 2 Satz 1
GG normierte Grundrecht auf kör-
perliche Unversehrtheit die Errich-
tung oder das Betreiben von Mobil-
funk-Sendeanlagen untersagt wer-
den kann. Ein Rückgriff auf das

Abb. 2: Wabenförmige Konfiguration des Mobilfunknetzes
Stationäre Mobilfunkantennen versorgen eine „Zelle“; sie senden und empfan-
gen Hochfrequenz von den mobilen Geräten
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GG kommt nach gefestigter Rechts-
auffassung nur dann in Betracht,
wenn eine Konkretisierung durch
einfaches Gesetzesrecht fehlt. Durch
die Festlegung von Immissions-
grenzwerte hat der Gesetzgeber defi-
nitive Regelungen über die von der
Allgemeinheit zu duldenden elektro-
magnetischen Felder aufgestellt, so
dass die grundgesetzliche Schutz-
pflicht durch den Gesetzgeber aus-
geformt wurde.
Schädliche Umwelteinwirkungen
sind gemäß § 3 Abs. 1 BlmSchG Im-
missionen, die nach Art, Ausmaß
und Dauer geeignet sind, Gefahren,
erhebliche Nachteile oder Belästi-
gungen für die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizuführen.
Unstrittig ist, dass das Betreiben
von Sendeanlagen elektromagneti-
sche Felder hervorruft, die den Tat-
bestand einer Immission im Sinne
von § 3 BlmSchG erfüllen. Ein ge-
setzliches Gefährdungspotential ist
dann gegeben, wenn mit Wahr-
scheinlichkeit ein bestimmter Scha-
den eintreten kann. Die Grenze der
Zumutbarkeit von Umwelteinwir-
kungen ist dann überschritten, wo
hinreichend sichere Erkenntnisse
über die Gefährlichkeit von Immis-
sionen vorliegen.
Dass das verankerte Grundrecht auf
körperliche Unversehrtheit keinen
Anspruch auf Schutz vor jedem
Restrisiko gewährleistet, hat das
Bundesverfassungsgericht bereits
bei der atomrechtlichen Anlagenge-
nehmigung ausdrücklich betont.
Nach Ansicht des Gerichts reicht
es aus, wenn nach dem aktuellen
Stand von Wissenschaft und Technik
keine Anhaltspunkte für eine schädi-
gende Gesundheitsgefährdung be-
stehen. Es genügt nicht, wenn jegli-
ches Schadensereignis theoretisch ir-
gendwann eintreten könne.
Da bislang Nachweise über tatsäch-
liche Gesundheitsgefährdungen bei
ordnungsgemäßem Betrieb von Mo-
bilfunkanlagen nicht geführt werden
konnten, verneint die vorherrschen-
de Meinung der ergangenen Recht-
sprechung schädliche Umweltein-
wirkungen, wenn die in der 26.
BlmSchV enthaltenen Grenzwerte
eingehalten werden. So hat das
OVG Rheinland-Pfalz in einem Be-
schluss vom 20.08.2001 die Klage
eines Nachbarn, dessen Wohnhaus

ungefähr 20 m neben der Funküber-
tragungsstelle steht, abgelehnt. Ein
vorhandener Sendemast im Außen-
bereich einer Gemeinde wurde zu
einer Feststation für das Funktele-
fonnetz erweitert. Der Nachbar be-
fürchtete gesundheitliche Schäden,
z. B. Herzrhythmusstörungen oder
Tinnitus, durch den von der Anlage
ausgehenden Elektrosmog.
Solange die Anforderungen an die
Unterhaltung von Hoch- und Nieder-
frequenzanlagen auf gesetzlicher
Grundlage in Übereinstimmung mit
anerkannten Standards, u. a. Emp-
fehlungen der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) oder der Deutschen
Strahlenschutzkommission, beru-
hen, müssen Nachbarn den Betrieb
einer Mobilfunksendeanlage dulden.
Im Übrigen gebe es keine neueren
wissenschaftlichen Erkenntnisse,
die für den Ursachenzusammenhang
zwischen dem Mobilfunkbetrieb
und Gesundheitsbeeinträchtigungen
sprächen. Deshalb seien die gesetzli-
chen Grenzwerte bis auf weiteres zu
beachten und anzuwenden.
Dennoch bleibt unbestritten, dass es
gewisse wissenschaftliche For-
schungsergebnisse gibt, die eine
krebserzeugende Wirkung von hoch-
frequenten elektromagnetischen Fel-
dern aufzeigen. Da es an der Repro-
duzierbarkeit der Erstbefunde man-
gelt, kann nach allgemeiner Auffas-
sung nicht von einer signifikanten
Schadenswahrscheinlichkeit und
einer nachhaltigen Gesundheitsge-
fahr gesprochen werden. Sollte die
wissenschaftliche Erkenntnis in ab-
sehbarer Zeit einen derartigen Kau-
selzusammenhang erbringen, müsste
die Genehmigungsfähigkeit und der
Betrieb von Mobilfunkanlagen indes
neu geregelt werden.

4 Wie kann sich der
Betroffene gegen
Mobilfunkanlagen wehren?

Die Wehrmöglichkeiten gegen neue,
aber auch gegen schon bereits be-
stehende Mobilfunkanlagen sind
vielfältiger Art.
– Untere Baubehörde
Dies ist im Regelfall der Landkreis
oder die Gemeinde. Es wird geprüft,

ob die Anlage mit öffentlichem Bau-
recht, aber auch mit den Vorgaben
der 26. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (VO über elektromagneti-
sche Felder) vereinbar ist. Im Er-
folgsfalle bedeutet dies Baustopp,
Nutzungsuntersagung, Stillegung
oder Beseitigung der Anlage.
– Kommunalverwaltung
Hier ist anzufragen, ob Mobilfunk-
betreiber einer neuen Anlage sich
an die freiwillige Selbstverpflich-
tung gehalten haben. Aufgrund der
zunehmenden Bürgerproteste haben
sich die Netzbetreiber seit 2001 da-
rauf festgelegt, zukünftige Standorte
einvernehmlich mit den kommuna-
len Behörden zu bestimmen. Erst
wenn die Kommune zugestimmt
hat, beginnen die Verhandlungen
mit dem Grundstückseigentümer.
– Regulierungsbehörde für Tele-

kommunikation und Post (RegTP)
Sofern eine Anlage mehr als 10 Watt
Strahlungsbelastung aufweist, muss
bei der RegTF eine Standortbeschei-
nigung beantragt werden. In der
Standortbescheinigung ist insbeson-
dere der Sicherheitsabstand zur um-
liegenden Wohnbebauung nachzu-
weisen. Die Nachweise sind Grund-

Abb. 4: Mobilfunkanlage besteht aus
einer oder mehreren Antennen unter-
schiedlicher Gestaltung und Höhe so-
wie einer Versorgungseinheit
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lage für die Abschätzung der Un-
schädlichkeit der von der Anlage
ausgehenden elektromagnetischen
Strahlung.
– Anrufen der Gerichte
Gemäß dem Rechtsschutzprinzip
kann jeder Betroffene sich durch Be-
schreiten des Rechtsweges gegen
das Handeln oder Nichthandeln
von Behörden wehren. Die Erfolgs-
aussichten des Vorgehens gegen den
Betrieb von Mobilfunkanlagen sind
derzeit eher als gering einzustufen
[5]. Dennoch ist zu beobachten,
dass die Gerichte in den letzten Jah-
ren die nachbarschützenden Belange
stärker in ihren Urteilen berücksich-
tigt haben.

5 Städtebauliche
Gesichtspunkte

5.1 Bauplanungsrecht

Grundsätzlich besteht für die Kom-
mune (Stadt oder Gemeinde) nur
dann eine Steuerungsmöglichkeit
im Rahmen der bauplanerischen
Vorschriften, wenn das Vorhaben
der Mobilfunkanlage von städtebau-
licher Relevanz ist, d. h. es müssen
die städtebaulich motivierten Belan-
ge i.S.v. § 1 Abs. 5 BauGB berührt
sein. Ob ein Vorhaben städtebauliche
Belange tangiert, ist weniger eine
Frage der Größe der Anlage, sondern
mehr eine Frage des jeweiligen
Standortes im Gebiet der Kommune.
Auch Vorhaben, für die keine Bauge-
nehmigung erforderlich ist, haben

die öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und somit das Bauplanungsrecht
zu beachten.
Es ist sicherlich zu weitgehend, aus
dem städtebaulichen Entwicklungs-
und Ordnungsauftrag nach § 1
Abs. 3 BauGB zu fordern, dass Mo-
bilfunkanlagen grundsätzlich im
Wege der Bauleitplanung abzusi-
chern sind [3]. Empfehlenswert ist
es im Wege der kommunalen Flä-
chennutzungsplanung bestimmte
Standorte für die Mobilfunkanlagen
im sog. Außenbereich (i.d.R. nicht
bebaute Gebiete) darzustellen, um
eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebietes zu
sichern. Die Standortdarstellung
darf nicht einseitig im Blickwinkel
auf die stadtgestalterischen Präfe-
renzen erfolgen, weil sonst die Ge-
fahr besteht, dass durch die ungünsti-
ge Standortwahl sog. Funklöcher
entstehen. In den Flächennutzungs-
plan fließt ggfs. das funktechnische
Planungskonzept ein, das die Belan-
ge der Netzbetreiber und andere öf-
fentliche und private Belange (Land-
schaftsbild, Immissionsschutz) be-
rücksichtigt.
Sofern für das Gebiet ein Bebau-
ungsplan besteht, richtet sich die Zu-
lässigkeit der Anlage nach den ge-
troffenen Festsetzungen im Bebau-
ungsplan. Eine explizite Festset-
zungsmöglichkeit für Mobilfunkan-
lagen besteht nicht nach dem Kata-
log des § 9 Abs. 1 BauGB. Umge-
kehrt besteht unter Rückgriff auf
§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO die
Möglichkeit, Sendeanlagen für den
Mobilfunk durch eine Negativfest-
setzung normativ auszuschließen.
Jedoch muss bei dieser Vorgehens-
weise die städtebauliche Zielsetzung
gegeben sein. Wenn z. B. eine klei-
nere Sendeanlage von außen nicht
sichtbar unter dem Dach angebracht
ist, dürfte die städtebauliche Rele-
vanz ausscheiden. Unzulässig wäre
auch eine Verhinderungsplanung,
die ein „antennenfreies“ Gemeinde-
gebiet verfolgt. Statistisch ist der
weit überwiegende Teil des Gemein-
degebietes dem formell unbeplanten
Bereich zuzurechnen [4].
Besteht die Absicht, Antennenträger
in einem Gebiet zu errichten, für das
weder ein Bebauungsplan besteht
noch ein nach § 34 Abs. 2 BauGB
zuordnungsfähiges Baugebiet vor-

Abb. 5: Freistehende Mobilfunkanlage in Nachbarschaft zu Windenergie-
anlagen

Abb. 6: An einem Gebäude montierte
Funkantenne
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liegt, so richtet sich die Zulässigkeit
des Vorhabens nach § 34 Abs. 1
BauGB. Die vorgesehene Anlage
muss sich in die Eigenart der näheren
Umgebung, ohne bodenrechtliche
Spannungen auszulösen, einfügen.
Die bisher ergangene Rechtsspre-
chung ist offensichtlich in ihrer Ent-
scheidungspraxis recht extensiv, was
die Vereinbarkeit von Antennenträ-
gern im Zusammenhang bebauter
Ortsteile nach Maßgabe des § 34
Abs. 1 BauGB anbelangt. Antennen-
träger mit einer Höhe von deutlich
mehr als 25 m, teilweise bis 80 m,
können im Einzelfall nicht im Wi-
derspruch zum Rücksichtnahmege-
bot stehen und stellen wegen ihrer
„schlanken“ Bauweise keine erdrü-
ckende Wirkung dar, so dass der
Durchschnittsbürger derartige tech-
nischen Anlagen nicht als außerge-
wöhnliche Fremdkörper empfindet.
Entspricht die Eigenart der näheren
Umgebung einem Baugebiet nach
BauNVO, so beurteilt sich die Zuläs-
sigkeit des Vorhabens nach seiner
Art allein danach, ob es nach der
BauNVO allgemein oder ausnahms-
weise zulässig wäre. Antennenanla-
gen sind nach § 14 Abs. 1 Satz 1
BauNVO allgemein zulässig, wenn
sie dem Nutzungszweck der in
dem Baugebiet gelegenen Grund-
stücke selbst dienen. Es ist eine
räumliche und funktionale Zuord-
nung zum betreffenden Baugebiet
notwendig, die dann überschritten
wird, wenn die Mobilfunkanlage
der Versorgung des gesamten Orts-
und Stadtgebietes sowie mehrerer
Gemeinden in der Umgebung dient.
Nach Ansicht des VG Düsseldorf,
Beschluss vom 28.08.2001 – 9L
1021/01 – dient eine gewerbliche
Mobilfunkanlage nicht dem Nut-
zungszweck des Baugebietes, da
eine einzelne Mobilfunkanlage inte-
graler Bestandteil eines übergreifen-
den Mobilfunknetzes ist und das das
Sende- und Empfangsgebiet der Ein-
zelanlage in einem Umkreis von ca.
800 m um ihren Standort erfasst. Ob
diese Auslegung des § 14 Abs. 1
BauNVO dem Bestimmungsinhalt
voll gerecht wird, ist zumindest strit-
tig. Denn wie eingangs in Kap. 2 ge-
zeigt, können die Wirkungen von
Senderanlagen in bebauten Gebieten
durchaus sich nur auf das betreffende
Baugebiet auswirken.

Im Gegensatz hierzu ist der Interpre-
tationsansatz des Anwendungsberei-
ches von § 14 Abs. 2 BauNVO weni-
ger kontrovers, weil nach dieser Vor-
schrift fernmeldetechnische Neben-
anlagen als Ausnahme zugelassen
werden können. Dem Fortschritt
und der Nutzung auf dem Gebiet
der Fernmeldetechnik, wozu auch
Antennenträger zählen, wurde im
Zuge der Novellierung der BauNVO
im Jahr 1990 entsprechend Rech-
nung getragen. Neben den fernmel-
detechnischen Anlagen hat der Ver-
ordnungsgeber damals auch Anlagen
für erneuerbare Energien, z. B.
Windenergieanlagen, aufgenommen.
Sofern Masten bzw. Antennenträger
für den Mobilfunk im Außenbereich
nach § 35 BauGB errichtet werden
sollen, erfüllen sie grundsätzlich
die Privilegierungsvorausetzung
von § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.
Wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen (z. B. kein Widerspruch
zu den Darstellungen im Flächennut-
zungsplan) und die ausreichende Er-
schließung gesichert ist, besteht ein
gesetzlicher Zulässigkeitsanspruch
für Mobilfunkanlagen im Außenbe-
reich. Ästhetische Belange oder
Aspekte der Landschaftsverschande-
lung sind nur in den seltensten Fällen
zulassungshindernde Gründe. Wenn
ein Alternativstandort funktechnisch
ebenfalls geeignet ist, jedoch dieser
landschaftsschonender ist, kann
dies dem Anlagenbetreiber zugemu-
tet werden.

5.2 Bauordnungsrecht

Die Erforderlichkeit einer Bauge-
nehmigung besteht für Masten
bzw. Antennenträger für den Mobil-
funk nach den meisten Landesbau-
ordnungen, sofern ihre Höhe mehr
als 10 m beträgt. In einigen Bundes-

ländern hängt die Baugenehmi-
gungspflicht wegen der Problematik
etwaiger Gesundheitsgefahren auch
von der Senderleistung (Stärke der
ausgehenden elektromagnetischen
Wellen) ab. Vermehrt wird die Auf-
fassung vertreten, wegen ihrer städ-
tebaulichen Relevanz und ihrem
Einfluss auf das Ortsbild sollte die
Nutzung einer Mobilfunkanlage
nicht ohne Baugenehmigung erfol-
gen, um die Vereinbarkeit mit den
öffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen in einem hoheitlichen Verfahren
zu überprüfen.
Strittig ist die Thematik, ob ein Ge-
bäude mit einer neu installierten Mo-
bilfunkanlage eine Nutzungsände-
rung des Gebäudes bewirkt mit der
Folge, dass dies eine Baugenehmi-
gung bedingt. Das VG Hannover –
4B4835/01 hat die Baugenehmi-
gungspflichtigkeit bei einer
Scheune, deren bisher als Heuboden
genutzter Dachraum mit einer Mo-
bilfunkstation ausgerüstet wird,
u. a. wegen der Nutzungsänderung
des Gebäudes als gegeben erachtet.
Eine genehmigungspflichtige Nut-
zungsänderung wurde in der jünge-
ren Vergangenheit in Teilen der
Rechtssprechung auch bei Mobil-
funkanlagen auf Wohngebäuden an-
gesehen. Es ist also ein Trend er-
sichtlich, dass neu installierte Mobil-
funkanlagen wegen des damit ver-
bundenen Nutzungswechsels von
gewerblichen oder wohnbaulichen
Gebäuden einer Baugenehmigungs-
pflicht unterliegen.
Gemeinden können durch Gestal-
tungssatzungen besondere Anforde-
rungen an bauliche Anlagen stellen.
Dabei können auch gestalterische
Belange bei Mobilfunkantennen an-
gesprochen werden, jedoch nicht in
der Weise, dass Antennen generell
untersagt werden. Gemäß dem Ver-

Abb. 7: Berührte Belange im Bauordnungsrecht
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hältnismäßigkeits- und Abwägungs-
gebot ist einerseits die Grundversor-
gung mit Mobilfunk sicherzustellen;
andererseits sind die berechtigten
Anliegen des Stadt- und Ortsbildes
zu würdigen. Es sollte in Abstim-
mung mit den Mobilfunkbetreibern
ein Standortkonzept erarbeitet wer-
den, das den verschiedenen Anforde-
rungen Rechnung trägt.
Diskussionswürdig ist die Frage, ob
freistehende Antennenträger von
dem bauordnungsrechtlichen Gebot,
ausreichende Abstandsflächen zu
benachbarten Grundstücken einzu-
halten, berührt werden. In der Regel
handelt es sich bei den fernmelde-
technischen Anlagen für den Mobil-
funk nicht um Gebäude und nicht um
Wirkungen, wie sie üblicherweise
von Gebäuden ausgehen. Maßge-
bend für die Schutzwirkung von be-
nachbarten Grundstücken ist, dass
die ausreichende Bemessung der
Abstandsfläche im Sinne einer prä-
ventiven Gefahrenabwehr dient. Ge-
fahren drohen insbesondere durch
Brandübertragung, unzumutbare
Verschattung und unzureichende Be-
lüftung.
Allgemein anerkannt ist die Erkennt-
nis, dass Antennenträger in Form
von Stahlgittermasten bei einem
Durchmesser von unter 2 Meter
keine gebäudegleiche Wirkungen
entfalten und somit nicht unter die
Abstandsflächenvorschriften fallen.
Bei größeren Funkanlagen mit
mehr als 2 Meter Durchmesser
kann es bei technischen Anlagen
der Daseinsvorsorge unter Würdi-
gung der berührten Belange gerecht-
fertigt sein, einer Befreiung von den
Vorschriften über die Abstandsflä-
chen stattzugeben.
Es sollten künftighin frei sichtbare
Mobilfunkstationen generell nicht
ohne Baugenehmigung errichtet
und betrieben werden dürfen. Im
Hinblick auf Aspekte des Orts- und
Landschaftsbildes, der Gesundheits-
vorsorge und des notwendigen Im-
missionsschutzes sollten die berühr-
ten öffentlichen und privaten Belan-
ge ausreichend gewürdigt werden.
Eine allzu liberale Haltung trägt
den Umwelt- und Gesundheitsein-
wirkungen nicht gebührend Rech-
nung und verstärkt nur die gerichtli-
che Prozessneigung der betroffenen
Bevölkerung.

5.3 Abstimmungsverfahren

Probleme bei der Ansiedlung von
Mobilfunkanlagen im Gemeindege-
biet sind überwiegend auf fehlende
Information und mangelhafte Ab-
stimmung durch den Mobilfunkbe-
treiber zurückzuführen. Vor diesem
Hintergrund hat der Deutsche Städ-
te- und Gemeindebund mit den sechs
UMTS-Lizenznehmern im Jahr 2001
eine Vereinbarung über den Informa-
tionsaustausch und die Beteiligung
der Kommunen beim Ausbau des
Mobilfunknetzes abgeschlossen.
Bei der Auswahl von neuen Mobil-
funkstationen im Gemeindegebiet
wird einerseits den Kommunen ein
Mitspracherecht eingeräumt, ande-
rerseits werden die Gemeinden
über die Pläne zum Ausbau des Mo-
bilfunknetzes umfassend informiert.
Die Standortvorschläge werden von
kommunaler Seite geprüft und
ggfs. Alternativstandorte aus städte-
baulichen oder ortsgestalterischen
Gründen eingebracht. Wenn die
Standortvorstellungen der Kom-
mune aus funktechnischen oder wirt-
schaftlichen Erfordernissen nicht zu
realisieren sind, soll eine einver-
nehmliche Standortfestlegung ange-
strebt werden, welche die örtliche
Belange und die Interessen des Mo-
bilfunks berücksichtigt.
Sicherlich wird in der Praxis in vie-
len Fällen durch Kooperation und
Kommunikation eine konfliktfreie
Standortentscheidung der stationä-
ren Funkanlagen zu erzielen sein.
Letztlich sitzt jedoch die Kommune
am längeren Hebel, da sie im Falle
eines Dissens die Instrumente des
Bau- und Planungsrechts zur Durch-
setzung der städtebaulichen Ent-
wicklung einsetzen kann.

6 Aspekte der
Wertermittlung

Erörterungsbedürftig ist der Aspekt,
ob Wohnimmobilien eine Wertmin-
derung erfahren, weil in ihrer Nähe
Mobilfunkantennen vorhanden
sind. Soweit Standorte für Funkan-
tennen oder Funkmasten außerhalb
der gesetzlich vorgeschriebenen Si-
cherheitsabstände errichtet sind,
wird ein Minderwert der Immobilie
unsubstantiiert und nicht nachweis-

bar sein. Dennoch kann nicht ausge-
schlossen werden, dass ein potentiel-
ler Erwerber einer zum Verkauf an-
stehenden Wohnimmobilie, insbe-
sondere bei einem Einfamilienhaus,
gewisse Wertabschläge geltend
macht oder ganz von einem Kauf
des Wohnobjekts absieht. Dieses
Marktverhalten dürfte insbesondere
bei wohnbaulichen Immobilien zu
verzeichnen sein, die in unmittelba-
rer Nähe oder angrenzend an Funk-
maststandorten gelegen sind. Es
kann jedoch in diesem Fall nicht
schlussfolgernd von einer allgemei-
nen Verkehrssitte gesprochen wer-
den.
Bei mit Antennen für den Mobilfunk
bebauten Grundstücken ist aus wert-
bezogener Sicht zwischen Wertstei-
gerungen infolge Einnahmen aus
dem Antennenbetrieb und mögli-
chen Mietminderungen aufgrund
der Funkbelastung zu differenzieren.
In der Regel wird der Antennen-
standort durch privatrechtliche Ver-
träge mit einer Laufzeit von 10 bis
20 Jahren und jährlichen Zahlungen
des jeweiligen Mobilfunkbetreibers
an den Grundeigentümer, auf dessen
Grundstück sich die Funkanlage be-
findet, abgesichert. Meist liegen die
Entgelte für den Antennenstandort
auf dem Dach des Gebäudes in einer
Spanne von 3000 bis 4000 EUR pro
Jahr [6]. Auch einmalige Ablösungs-
und Entschädigungsbeträge an den
Grundstückseigentümer sind in der
Praxis möglich.
Es stellt sich die Frage, ob durch eine
vorhandene oder neu installierte
Funkantennenanlage auf dem Dach
eines Mehrfamilienhauses die Be-
wohner eine Mietminderung geltend
machen können. In der Rechtspre-
chung wird eine derartige An-
spruchsgrundlage mehrheitlich ver-
neint, weil eine bloße Furcht der
Mieter vor einer möglichen Gesund-
heitsgefährdung noch keine Beein-
trächtigung im Sinne von § 537
Abs. 1 BGB (Mängel der Mietsache)
darstellt. Solange die befürchtete
Gefahr wissenschaftlich nicht verifi-
zierbar sei, ist ein Mietmangel nicht
gegeben, da Beurteilungskriterien
sich nicht nach dem subjektiven
Empfinden des einzelnen Mieters,
sondern nach der allgemeinen Ver-
kehrsanschauung richte. Es gehe zu
weit, wenn schon dann ein Mangel
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angenommen werden würde, wenn
eine Gesundheitsgefährdung zwar
nicht wahrscheinlich, aber auch
nicht ausgeschlossen werden wäre.
Mieter im Nahbereich von Sendean-
lagen, z. B. in Dachgeschosswoh-
nungen, die nur wenige Meter von
den Funkanlagen entfernt wohnen,
sehen die Unbedenklichkeit hin-
sichtlich einer kausalen Gesund-
heitsbeeinträchtigung zumindest als
zweifelhaft an.
Es ist daher empfehlenswert, dass
Grundstückseigentümer in den Ge-
stattungsverträgen mit den Betrei-
bern von Mobilfunkanlagen sich
von den möglichen Folgen einer
eventuellen Mietminderung freistel-
len lassen. Eine Schutzklausel sollte
die Übernahme der rechtskräftig
festgestellten Mietausfälle aufgrund
des Betriebes der Funkantenne
oder den Abbau der errichteten
Funkantenne auf dem Gebäude bein-
halten.
Besteht ein Wohnobjekt aus Eigen-
tumswohnungen und soll auf dem
Gebäude eine Mobilfunkantenne in-
stalliert werden, so setzt dies das
Einverständnis aller Miteigentümer
voraus. Es besteht die Gefahr, dass
der Wert der Mieteigentumsanteile
sinkt, weil sich immer weniger Käu-
fer finden, die bereit sind, eine Woh-
nung in einer Anlage zu kaufen, auf
der eine stark strahlende Mobilfunk-
station eingerichtet ist (so die Ent-
scheidung des AG Augsburg v.
21.09.2001). Selbst wenn der weit
überwiegende Teil der Mieteigentü-
mer die Aufstellung der Funkanten-
ne befürwortet, gebietet das Rück-
sichtnahmegebot, die Mindermei-
nung zu akzeptieren.
Eine andere Fallgruppe liegt bei
Grundstücken vor, wo die Antennen-
anlage nicht auf einer baulichen An-
lage, z. B. Wohnhaus oder Siloanla-
ge, sondern auf einem Teil des
Grundstücks in Form von Antennen-
masten errichtet ist. Die benötigten

Flächenanteile sind ca. 50– 70 qm
groß, deren Sicherung für den Mast-
standort meist über beschränkt per-
sönliche Dienstbarkeiten erfolgt.
Die Wertveränderung des Grund-
stücks ergibt sich einerseits aus
dem Entgelt für das Betreiben der
stationären Mobilfunkanlage und an-
dererseits aus der Minderung auf-
grund der Belastung mit der Grund-
dienstbarkeit. Bei landwirtschaftlich
genutzten Grundstücken wird eine
Minderung wegen des niedrigeren
Bodenwertes geringer ausfallen als
bei bebauten Grundstücken mit ge-
wöhnlicherweise höheren Boden-
werten. Der Werteinfluss des Anten-
nenstandortes auf den betroffenen
Grundstückswert resultiert als Saldo
aus dem kapitalisierten Wert von
Entgeltzahlung und der Wertminde-
rung aus der eingeräumten Grund-
dienstbarkeit.

7 Schlussbetrachtung

Der technische Fortschritt bedingt
nicht nur Erleichterung des Lebens,
sondern birgt auch, wenngleich nicht
sofort offensichtlich, Gefahren und
Unwägbarkeiten. Der Mobilfunk ist
aus unserem heutigen Arbeits- und
Privatleben nicht mehr wegzuden-
ken. Dennoch sollten die Anforde-
rungen in mehrfacher Hinsicht kon-
krektisiert und verbessert werden.
l Für Mobilfunkanlagen sollte ge-

nerell eine Baugenehmigungs-
pflicht bestehen. Nur in einem
amtlichen Verfahren kann die Ver-
einbarkeit mit den berührten Be-
langen angemessen geprüft wer-
den.

l Die Forschungen über die Ge-
sundheitsgefährdungen von elek-
tromagnetischen Wellen sollten
weiter, aber intensivierend, voran-
getrieben werden. Gelder aus den
Erlösen der UMTS-Versteigerung
könnten hierbei vorteilhaft im

Sinne der Gesellschaft verwendet
werden.

l Ein Mobilfunkkataster der vor-
handenen Standorte sollte flä-
chendeckend mit ergänzenden
Zahlen (Strahlungsbelastung
etc.) aufgestellt werden und allen
Bürgern frei zugänglich sein.

l Bei der Wertermittlung von bauli-
chen Anlagen sind die wertbeein-
flussenden Umstände gebührend
zu berücksichtigen. Minderungs-
und Erhöhungsfaktoren im Zu-
sammenhang mit Mobilfunkanla-
gen können im Einzelfall auftre-
ten. Das Marktverhalten muss
bei der Wertermittlung mit einflie-
ßen.
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